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Allgemeine GeschäŌsbedingungen 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
GeschäŌsbedingungen. Diese gelten auch für alle künŌigen GeschäŌsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Der Geltung von GeschäŌsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriŌlich niederzulegen. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriŌlichen oder fernschriŌlichen BestäƟgung des Verkäufers. 

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonsƟge Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wird. 

(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriŌlichen Vertrages hinausgehen. 

§ 3 Preise 
(1) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab unserem Betrieb, ausschließlich Verpackung, jeweils 
zuzüglich Mehrwertsteuer. 

(2) Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis und nehmen diese 
im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen zurück. 

(3) Mindestrechnungsbetrag 15,00 Euro NeƩowarenwert pro Lieferung. Kleinere Bestellungen werden auf den 
Mindestrechnungswert angepasst. 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der 
SchriŌform. 

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem 
Verkäufer die Lieferung wesentlich erschwert oder unmöglich macht- hierzu gehören insbesondere Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen usw. auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren 
Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 
vertreten. Sie berechƟgen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung 
berechƟgt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit 
oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche 
herleiten. 
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(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder 
sich im Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede 
vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüberhinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. 

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechƟgt. 

(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeiƟge und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 

(7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug so ist der Verkäufer berechƟgt, Ersatz des ihm entstandenen Schadens 
zu verlangen; mit EintriƩ des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen 
Untergangs auf den Käufer über. 

§ 5 Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben 
worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden 
des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der VersandbereitschaŌ auf den Käufer über. 

§ 6 Gewährleistung 
(1) Der Verkäufer leistet Gewähr innerhalb der gesetzlichen BesƟmmungen. Prospektangaben der Hersteller 
stellen in keinem Fall zugesicherte EigenschaŌen der gelieferten Ware dar. Aufgrund der komplexen 
Einsatzbedingungen auf unsere Produkte, kann die finale Freigabe zum Einsatz nur durch den Käufer erfolgen. 

(2) Werden Betriebs- oder Einzelanweisungen nicht befolgt, so enƞällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer 
eine entsprechende substanƟierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, 
nicht widerlegt. 

(3) Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich schriŌlich miƩeilen. Mängel, die auch bei sorgfälƟger 
Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung 
schriŌlich mitzuteilen. Spätere Mängelrügen sind ausgeschlossen. 

(4) Im Fall einer MiƩeilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, nimmt der 
Verkäufer die mangelhaŌe Ware zurück und liefert an ihrer Stelle einwandfreie Ware. StaƩdessen ist der 
Verkäufer unter Wahrung der Käuferinteressen auch zur Nachbesserung berechƟgt. Schlägt die Nachbesserung 
nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 

(5) Eine HaŌung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 

(6) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmiƩelbaren Käufer zu und sind nicht 
abtretbar. 

(7) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonsƟge 
Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus 
EigenschaŌszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mangelfolgeschäden absichern sollen. 
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§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent); die dem 
Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künŌig zustehen, werden dem Verkäufer die 
folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die 
Forderungen nachhalƟg um mehr als 20% übersteigt. 

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als 
Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so 
wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit -) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig 
(Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers 
unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-) Eigentum zusteht, wird in folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet. 

(3) Der Käufer ist berechƟgt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen GeschäŌsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus 
dem Weiterverkauf oder einem sonsƟgen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) triƩ 
der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächƟgt ihn 
widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen 
einzuziehen. Diese EinziehungsermächƟgung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

(4) Bei Zugriffen DriƩer auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des 
Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichƟgen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte 
durchsetzen kann. Soweit der DriƩe nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstaƩen, haŌet hierfür der Käufer. 

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechƟgt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen 
DriƩe zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt 
kein RücktriƩ vom Vertrag. 

§ 8 Zahlung 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsstellung ohne Abzug. Rechnungen für Montagen, Reparaturen, Formen und Werkzeugteilen sind sofort 
ohne Abzug zahlbar.  

Der Verkäufer ist berechƟgt, trotz anders lautender BesƟmmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen 
ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnungen informieren. Sind 
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechƟgt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks 
gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 

(3) Bei Überschreitungen des Zahlungsziels, spätestens aber bei Verzug, ist der Verkäufer berechƟgt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
als pauschalen Schadenersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere 
Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig. 
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(4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, 
insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere 
Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechƟgt, 
die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle 
außerdem berechƟgt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehalten oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechƟgt, wenn die Gegenansprüche rechtskräŌig festgestellt 
wurden oder unstreiƟg sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus 
demselben Vertragsverhältnis berechƟgt. 

(6) Bei einer eventuellen AuŌragserteilung für Dichtungen mit Sonderformen biƩen wir um eine technische 
Zeichnung im DXF/DWG Format oder step-Dateien. Sollte Ihnen keine Datei vorliegen, müssen wir Ihnen die 
Zeichnungserstellung mit 45,00€ pro Stunde separat in Rechnung stellen. 

§ 9 HaŌungsbeschränkung 
Schadenersatzansprüche aus posiƟver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus 
unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. 
Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Das gilt 
auch für Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von miƩelbaren 
oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die HaŌung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer 
gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede HaŌung ist auf den bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine HaŌung des 
Verkäufers nach dem ProdukthaŌungsgesetz und sonsƟge Ansprüche aus ProduzentenhaŌung. 

§10 Urheberrechte 
(1) Sämtliche Rechte an Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
vor; sie sind vertraulich zu behandeln und auf Verlangen zurückzugeben. 

(2) Werden Waren nach Angaben des Käufers (Zeichnungen, Modelle etc.) geferƟgt, so stellt der Käufer uns von 
etwaigen Ansprüchen DriƩer wegen Verletzung von Schutzrechten durch Beachtung der Käufervorgaben frei. 

§ 11 Beistellung 
(1) Hat der Käufer zur AuŌragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei ProdukƟonsstäƩe mit der 
vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeiƟg unentgeltlich 
und mangelfrei zur Verfügung zu stellen. 

(2) Stellt der Käufer Werkzeuge, Formen oder andere FerƟgungseinrichtungen bei, so beschränkt sich unsere 
HaŌung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Die Kosten der Wartung und Pflege trägt der Käufer. 

(3) Beigestellte Muster des Käufers oder Interessenten, welche nicht explizit zurückgefordert werden können 
nach zwei Jahren von Verkäufer entsorgt werden. 
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§ 12 Gerichtsstand, TeilnichƟgkeit 
(1) Soweit der Kunde Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches, jurisƟsche Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich - rechtliches Sondervermögen ist, ist Leipzig ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmiƩelbar oder miƩelbar ergebenden StreiƟgkeiten. 

(2) Sollte eine BesƟmmung in diesen GeschäŌsbedingungen oder eine BesƟmmung im Rahmen sonsƟger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonsƟgen BesƟmmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 

Stand:   25.06.2025 

Version:  2 


